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BUNDESMINiSTERIUM FüR JUSTIZ 
18. 347-9b/73 

An den 
, , , 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 ,W i e n 

!?~tri fft:. Anfrage der Abg. z. NR Dr. HAUSER 
. und Gen. (2. 1254/J-NR/1973). 

Die mir am 10. 5. 1973 übermittelte schrift­
liche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. HAUSER . , 
und Genossen, Z. 1254/\J-NR/197:3, betreffend die Ver­
fass~~gs- und Gesetzmäßigkeit von Teilen der bezirks­
gerichtlichen Gerichtsbarkeit in Strafsachen, beant­
worte ich wie folgt: 

Zu 1. ~n4-2.: § 9 stpo muß durch das Straf­
prozeßanpassungsgesetz schon deshalb geändert werden, 
weil er noch von der Deliktseinteilung in Verbrechen, 
Vergehen und übertretungen ausgeht. Bei dieser Gelegen­
heit soll er auch in seinem Abs. 2 eine Fassung erhalten, 
die verfassUngsrechtlich unbedenklich ist. 

Die mit § 9 StPO zusammenhängende Verordnung 
BGBI. Nr. 200/1954,. i.d.F. der Verordnung BGBI. Nr. 78/1956, 
soll gleichfalls saniert werden; diesbezüglich wurde das 
Einvernehmen mit dem BKA-VD hergestellt. Die Stellungnahme 
des VD ist dieser Tage eingelangt. 
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Sowohl bei der Fassung des § 9 StPO 
wie bei der Sanierung der Verordnung BGBI. Nr. 200/ 
1954, i.d.F. de~ Verordnung BGBI. Nr. 78/1956, wird 
im Einverneh~en mit dem BKA-VD vorgegangen werden. 

Zu 2.:Es besteht weder die Absicht, die 
besondere bezirksgerichtliehe Zuständigkeit in vlien 
und Graz zu besei ti,gen, noch auch ein Bedürfnis, in 
~~deren Landeshauptstädten eine ebensolche Zuständig­
keit zu schaffen. 

12. Juni 1973 
Der Bundesminister: 
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